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Zu Regional- und Bauleitplanung 
Nach einer Standortuntersuchung fiel die Entscheidung auf den Neubau 
des Feuerwehrgerätehauses auf den Standort „Hunteburger Straße / 
Dübberortstraße“. Die im Rahmen der Standortuntersuchung 
betrachteten Standorte befinden sich alle entlang der „Hunteburger 
Straße“, da hierdurch eine schnelle Erreichbarkeit der Ortsteile Leer und 
Feldkamp sowie die umliegenden sozialen Infrastrukturen (Schule, 
Kindergarten), dem Kanal und der Bundesstraße gewährleistet werden 
kann. Die „Hunteburger Straße / Dübberortstraße“ ist nach 
einsatztechnischer Betrachtung und der zur Verfügung stehenden 
Flächengröße der geeignetste Standort. Ein Aus-/Umbau kann an dem 
Altstandort nicht realisiert werden. Gründe hierfür sind mangelnde 
Ausbaureserven und die Größe des Grundstücks.  
 
Der nordöstlich des Plangebiets gelegene alternative Standort befindet 
sich innerhalb eines bestehenden Wohngebiets und ist vollständig von 
Wohnnutzungen umgeben. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des 
vorliegenden Fachbeitrags Schallschutz ist davon auszugehen, dass im 
Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung für diesen Standort die 
relevanten Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
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Lärm (TA Lärm) überschritten würden. Dies lässt erhebliche 
Nutzungskonflikte erwarten und stellt die immissionsschutzrechtliche 
Zulässigkeit einer Feuerwehrnutzung an diesem Standort grundsätzlich 
infrage. Von der Entwicklung eines Feuerwehrstandortes auf der 
betreffenden Fläche wird daher abgesehen. 
 
Eine Änderung der Planunterlagen ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 
Zu Untere Denkmalbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 
Das Immissionsschutzgutachten wird den Planunterlgen zur Offenlage 
beigelegt.  
 
 
 
 
 
Zu Kreisstraßen 
Zwischenzeitlich sind Abstimmungen zwischen der Gemeinde und dem 
Landkreis durchgeführt worden. Im Ergebnis ist die Ortsdurchfahrt 
verlegt worden, sodass diese nunmehr auf Höhe der südwestlich des 
Plangeltungsbereiches gelegenen „Kampstraße“ endet. 
 
Die aktuellen Planungen berücksichtigen einen Mindestabstand von 
20 m gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 NStrG. Aufgrund der angepassten 
Ortsdurchfahrt ist nun § 24 NStrG anzuwenden, weshalb die Verweise in 
den Planunterlagen entsprechend korrigiert werden. 
 
Für den Einmündungsbereich der „Dübberortstraße“ ist zwischenzeitlich 
eine Verkehrsanlagenplanung erstellt worden, welche eine Aufweitung 
des Einmündungsbereiches zur Verbesserung der Sichtverhältnisse 
vorsieht. Die dem Bebauungsplan zugrunde gelegte Verkehrsan-
lagenplanung ist bereits mit dem Landkreis abgestimmt und von diesem 
akzeptiert worden. 
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Zu Fachdienst Umwelt 
Stellungnahme „Naturschutz + Wald“ 
Im Rahmen des Planverfahrens ist eine Artenschutzprüfung durchgeführt 
worden. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet, aufgrund 
seiner Eigenschaft als landwirtschaftliche Fläche mit angrenzenden 
Straßen und weiteren Ackerflächen, keinen wertvollen Nahrungsraum für 
Vögel darstellt. Das Vorkommen von streng geschützten Vogelarten oder 
Vogelarten der Roten Liste und von Fledermäusen wird als 
unwahrscheinlich bewertet. Eine Artenschutzrechtliche Untersuchung 
der Stufe II ist nicht erforderlich.  
 
Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll die Errichtung eines 
Feuerwehrgerätehauses ermöglicht werden. Nach einer 
Standortuntersuchung fiel die Entscheidung auf den Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses auf den Standort „Hunteburger Straße / 
Dübberortstraße“. Die im Rahmen der Standortuntersuchung 
betrachteten Standorte befinden sich alle entlang der „Hunteburger 
Straße“, da hierdurch eine schnelle Erreichbarkeit der Ortsteile Leer und 
Feldkamp sowie die umliegenden sozialen Infrastrukturen (Schule, 
Kindergarten), dem Kanal und der Bundesstraße gewährleistet werden 
kann. Der „Hunteburger Straße / Dübberortstraße“ ist nach 
einsatztechnischer Betrachtung und der zur Verfügung stehenden 
Flächengröße der geeignete Standort. Ein Aus-/Umbau bzw. kann an 
dem Altstandort nicht realisiert werden. Gründe hierfür sind mangelnde 
Ausbaureserven und die Größe des Grundstücks.  
 
Die Planunterlagen werden um eine Festsetzung zur Dachbegrünung 
ergänzt. In Bezug auf die Gestaltung der nicht überbauten 
Grundstücksflächen (hier: Rasen) wird auf § 9 NBauO verwiesen. Eine 
darüberhinausgehende Gestaltungsvorgabe ist nicht erforderlich. 
 
Stellungnahme „Grundwasser“ 
Die Hinweise 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Bodenschutz 
Die nebenstehenden Ausführungen zu den benachbarten 
Altstandortverdachtsflächen werden in der Begründung ergänzt.  
 
Im Rahmen der Bearbeitung ist ein Bodengutachten mit ergänzender 
Stellungnahme zu den Altstandortverdachtsflächen erstellt worden. 
Demnach kann aus fachgutachterlicher Sicht ein Gefahrenverdacht für 
die geplante Nutzung / Versickerung ausgeschlossen werden. Ein 
weiterer Untersuchungsbedarf im Hinblick einer schutzgutbezogenen 
Gefährdung durch den Altstandort für das projektierte Vorhaben leitet 
sich aus fachgutachterlicher Sicht nicht ab.  
 
 
 
Stellungnahme „Gewässerschutz“ und „Entwässerung“ 
Im Rahmen des Planverfahrens ist die Versickerungsfähigkeit der Böden 
im Plangebiet untersucht worden. Lediglich die unterhalb der 
Mindestsickerstrecke liegenden bindigen Böden sind als schwach bzw. 
sehr schwach durchlässig einzustufen. Eine Versickerung von 
Niederschlagswasser innerhalb der Untersuchungsfläche ist 
entsprechend der Vorgaben des DWA-Regelwerkes A 138 nicht 
umsetzbar.  
 
Zur Beseitigung der auf der „Hunteburger Straße“ anfallenden 
Niederschläge verläuft parallel zur Kreisstraße ein 
Straßenentwässerungsgraben. Dieser kann aufgrund seiner 
Dimensionierung jedoch nicht zur Entwässerung des 
Plangeltungsbereiches genutzt werden. Die Ableitung von 
Oberflächenwasser erfolgt daher in den „Feldkampgraben“. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Anschluss des Plangebietes 
an die zentrale Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung 
möglich ist.  
 
Im Rahmen des Planverfahrens ist die Versickerungsfähigkeit der Böden 
im Plangebiet untersucht worden. Lediglich die unterhalb der 
Mindestsickerstrecke liegenden bindigen Böden sind als schwach bzw. 
sehr schwach durchlässig einzustufen. Eine Versickerung von 
Niederschlagswasser innerhalb der Untersuchungsfläche ist 
entsprechend der Vorgaben des DWA-Regelwerkes A 138 nicht 
umsetzbar.  
 
Zur Beseitigung der auf der „Hunteburger Straße“ anfallenden 
Niederschläge verläuft parallel zur Kreisstraße ein 
Straßenentwässerungsgraben. Dieser kann aufgrund seiner 
Dimensionierung jedoch nicht zur Entwässerung des 
Plangeltungsbereiches genutzt werden. Die Ableitung von 
Oberflächenwasser erfolgt daher in den „Feldkampgraben“. 
 
Die vorstehenden Ausführungen werden in der Begründung ergänzt. 
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Die Ausführungen, dass dem Standort die Erdfallgefährdungskategorien 
1 bis 2 zuzuordnen sind sowie die Hinweise zur Subrosion werden zur 
Kenntnis genommen . 
 
Der Verweis auf den NIBIS-Kartenserver wird zur Kenntnis genommen.  
 
Im NIBIS-Kartenserver sind keine Informationen zum Bergwerks-
eigentum oder Altverträgen hinterlegt.      
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Die Telekommunikationslinien der Telekom liegen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche. Die Errichtung von baulichen Anlagen 
oberhalb der Leitung kann somit ausgeschlossen werden. Die Lage der 
Leitung wird in der Planzeichnung gekennzeichnet.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Erdgas Münster GmbH im 
Plangeltungsbereich keine Anlagen betreibt oder Planungsabsichten hat.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Vodafone GmbH im 
Plangeltungsbereich keine Anlagen betreibt oder Neuverlegungen plant.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass innerhalb des Plangeltungs-
bereiches keine Gewässer II. oder III. Ordnung verlaufen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die innerhalb des Plangebietes verlaufenden Versorgungsleitungen 
befinden sich außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche. Die 
Errichtung von Gebäuden oberhalb der Leitungen ist somit 
ausgeschlossen. Die Hinweise zum Vorgehen bei Tiefbauarbeiten sowie 
die Möglichkeit des Anschlusses an das Erdgasversorgungsnetz werden 
zur Kenntnis genommen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die EWE NETZ GmbH keine 
Versorgungsleitungen oder -anlagen innerhalb des Plangebietes 
betreibt.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der PLEdoc GmbH 
verwalteten Versorgungsanlagen von der geplanten Maßnahme nicht 
betroffen sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Entwicklungsmöglichkeiten 
der umliegenden Betriebe nicht über das vorhandene Maß eingeschränkt 
werden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine 
Höchstspannungsleitungen der Amprion verlaufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bg/We-21329011-05 VE B-Plan TÖB / 04.06.2025 

 Stellungnahme der Träger öffentlicher Belange Beschlussvorlage Abstimmungsergebnis 

einst. ja enth. nein 

 

             lfd. Nr. 32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Erdgastransportleitungen, Kabel 
und Stationen der von Gasunie Deutschland vertretenden Unternehmen 
von dem vorliegenden Bebauungsplan nicht betroffen sind.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass Anlagen oder Leitungen der BEB 
Erdgas und Erdöl GmbH, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) von 
dem vorliegenden Bebauungsplan nicht betroffen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


